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Finanzumstellung

SEPA kommt – 

Sind Sie fit?
Der Countdown läuft. Die ursprünglich zum 1. Februar 2014 ablaufende Übergangsfrist für das SEPA-
Verfahren wurde durch die EU-Kommission um ein halbes Jahr verlängert, da die nötige Anpassung der 
Firmen und Vereine noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
SEPA betrifft jedes Unternehmen in Deutschland – auch die Zahnarztpraxis! Wird die Umstellung nicht 
adäquat vorbereitet, drohen Zahlungsverzögerungen und sogar Liquiditätsengpässe.

Susan Oehler/Leipzig

n Die vorgesehene zweijährige Über-
gangszeit für die Einführung des SEPA-
Verfahrens, das bargeldlose Zahlungs-
vorgänge europaweit vereinheitlichen
und damit auch vereinfachen soll, endete
am 1. Februar 2014. Dennoch hatten bis zu
diesem Zeitpunkt nicht alle Unterneh-
men in Deutschland, zu denen auch rund
55.000 Zahnarztpraxen zählen, die nöti-
gen strukturellen Vorkehrungen getrof-
fen. In der Folge sah sich die EU-Kommis-
sion gezwungen, die Frist um ein weite-
res halbes Jahr zu verlängern, um das
drohende Chaos im Zahlungsverkehr 
abzuwenden. Als neuer Stichtag für
den endgültigen SEPA-Start gilt nun der 
1. August 2014.

Wer die Anpassung seiner Patienten-
und Finanzverwaltung versäumt, riskiert
nicht nur unnötigen Zeitdruck, sondern
im schlimmsten Falle sogar gravierende
Probleme im Praxisbetrieb. Dabei erwar-
ten Praxisinhaber mit dem neuen Verfah-
ren viele Vorteile. So verkürzt sich die Bu-
chungsdauer einer Überweisung inner-
halb der 33 Teilnehmerländer auf nur ei-

nen Geschäftstag. Außerdem erleichtert
die exakte Angabe des Fälligkeitsdatums
einer SEPA-Lastschrift die Disposition
und Liquiditätsplanung in der Praxis.

Was ist SEPA?

Hinter der griffigen Abkürzung steckt
die „Single Euro Payments Area“, ein ein-
heitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum,
in dem alle bargeldlosen Finanztransak-
tionen nach standardisierten Verfahren
durchgeführt werden. Angewendet wird
das neue System in den 28 EU-Staaten
sowie in Island, Liechtenstein, Nor-
wegen, Monaco und der Schweiz. Un-
trennbar verbunden mit dem SEPA-
 Begriff sind zwei weitere Buchstaben-
kombinationen: IBAN und BIC.

Bei Ersterem (Abb. 1) handelt es sich
um den Nachfolger der klassischen Kon-
tonummer, der vorrangig durch seine
 beeindruckende Länge von 22 Stellen
den unrühmlichen Beinamen „IBAN, die
Schreckliche“ erhielt. Wird die Zahl je-
doch aufgeschlüsselt, weicht der Schre-

cken: Die IBAN setzt sich aus einer zwei-
stelligen Länderkennung (in Deutsch-
land immer „DE“), einer ebenfalls zwei-
stelligen Prüfziffer, der achtstelligen
Bankleitzahl und der zehnstelligen vor-
maligen Kontonummer zusammen. Bei
Kreditinstituten, die bisher Kontonum-
mern mit nur acht oder neun Stellen
 vergeben haben, werden diese vorn mit
 Nullen aufgefüllt.

Hinter dem BIC (Abb. 2) verbirgt sich
der Bankidentifizierungscode, mit dem
Kreditinstitute und deren kontoführende
Filialen weltweit eindeutig zugeordnet
werden können.

SEPA-Überweisung

Bereits seit 2008 stehen Überweisun-
gen im SEPA-Verfahren parallel zur bis-
herigen nationalen Überweisungsme-
thode zur Verfügung, ab dem 1. August
2014 löst die SEPA-Überweisung ihren
Vorgänger innerhalb des Euro-Wirt-
schaftsraumes endgültig ab. Darüber
hinaus verkürzt sich der Platz für den
Verwendungszweck von bisher 378 auf
140 Zeichen. 

Erfolgt die Transaktion beleglos, also
beispielsweise im Online-Banking, kann
der Überweisungsempfänger (das Labor,
der Lieferant oder der Praxismitarbeiter)
bereits nach einem Bankarbeitstag über
den Betrag verfügen. Wird ein Überwei-
sungsbeleg in Papierform eingereicht,
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verlängert sich diese Frist auf zwei Bank-
arbeitstage. Sammelüberweisungen in
Papierform, wie sie derzeit teilweise
noch für Gehalts- oder Lohnsteuerzah-
lungen verwendet werden, entfallen und
können nur noch als beleglose Online-
Variante oder per Einzelüberweisungs-
beleg vorgenommen werden.

SEPA-Lastschrift

Mit Einführung der SEPA-Lastschrift
bleiben viele Elemente der bisher üb-
lichen Einzugsermächtigung erhalten. 
Sie besteht künftig aus zwei Verfahren: 
der allgemein anwendbaren SEPA-
 Basislastschrift und der SEPA-Firmen-
lastschrift, die ausschließlich für den Zah-
lungsverkehr mit Geschäftskunden vor-
gesehen ist. Wie auch bei SEPA-Überwei-
sungen werden bei Lastschriftverfahren
nun die Angaben der IBAN und BIC erfor-
derlich. Außerdem muss jede Person und
jedes Unternehmen, das SEPA-Last-
schriften einziehen möchte, bei der Deut-
schen Bundesbank eine Gläubiger-Iden-
tifikationsnummer beantragen. Diese
beinhaltet 18 Stellen, identifiziert ihren
Besitzer EU-weit und kontounabhängig
als Lastschrift-Einreicher und ist daher
auf jeder Lastschrift anzugeben.

Zusätzlich muss als rechtliche Legiti-
mation ein Mandat vorliegen. Dabei
handelt es sich um die Zustimmung des
Schuldners zum Einzug des fälligen Be-
trags. Dieses ist vor der Lastschrifteinrei-
chung schriftlich und unter Angabe einer
Mandatsreferenz, also beispielsweise
einer Patientenkennziffer, vom Zahler
einzuholen. Besonders vorteilhaft an
der neuen SEPA-Lastschrift ist deren
exaktes Fälligkeitsdatum. Dadurch ist
sich der Praxisinhaber jederzeit darüber
im Klaren, wann Zahlungseingänge von
Schuldnern zu erwarten sind bzw. an
welchem Tag Lieferanten ihre Forde-
rungen geltend machen.

In manchen Zahnarztpraxen können
Patienten mit ihrer EC-Karte per elektro-
nischem Lastschrifteinzug bezahlen.
Dieses System wird auch nach dem 
1. August 2014 weiterhin funktionieren
und innerhalb der folgenden zwei Jahre
in das SEPA-Verfahren integriert werden.

Umstellung

Ab dem 1. August 2014 sind alle Unter-
nehmen und Vereine bei ihrer täglichen

Finanzverwaltung unmittelbar von der
Umstellung betroffen, da Überweisun-
gen und Lastschriften fortan nur noch 
im SEPA-Verfahren ausgeführt werden. 
Lediglich für Endverbraucher gilt eine
erweiterte Umstellungsfrist bis zum 
1. Februar 2016, während der sie ihre
Zahlungsaufträge weiterhin mit der bis-
herigen Kontonummer und Bankleit-
zahl einreichen können. Die Kreditinsti-
tute übernehmen für sie während dieser
Zeit kostenlos die Umwandlung in IBAN
und BIC.

Als Praxisinhaber müssen Sie jedoch
bereits zum Stichtag in 2014 selbst aktiv
werden. „Patienten, bei denen Forde-
rungen (z.B. Ratenzahlung für eine Be-
handlung) per Lastschrift eingezogen
werden, müssen über die Umdeutung
des Mandats in Kenntnis gesetzt wer-
den. Ferner muss die neue Mandatsrefe-
renz (z.B. die Patientennummer) über-
mittelt werden. Es muss auch bekannt
gegeben werden, wann der Zahnarzt
seine Kontoführung auf das SEPA-Last-
schriftverfahren umstellt und zu wel-
chen Terminen die Einzüge erfolgen
werden. Für künftige Lastschriftverein-
barungen ist es sinnvoll, dass Zahnärzte
die  eigene IBAN und BIC in ihre 
Briefbögen integrieren, um Patienten
und Geschäftspartner über die neuen 
Bankverbindungen zu informieren“, rät
 Sascha Beck, Prokurist und Leiter Pro-
duktmanagement Aktiv/Passiv bei der
apoBank Düsseldorf.

Was ist zu tun?

Sollten Sie sich als Praxisinhaber bis-
her noch nicht mit der SEPA-Umstellung
beschäftigt haben, beantragen Sie zu-
nächst Ihre Gläubiger-Identifikations-
nummer bei der Deutschen Bundesbank
unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de.
Wenden Sie sich an Ihre Bank, um mit 
ihr eine Inkassovereinbarung zu treffen.
Diese ist erforderlich, damit Ihr Kredit-
institut SEPA-Lastschriften für Sie ein-
lösen kann. Achten Sie darauf, dass eine

Umstellung Ihrer Buchhaltungs-Soft-
ware notwendig ist, da mit der SEPA-
Umstellung auch ein neues Datenfor-
mat eingesetzt wird. 

Um die Kontoverbindungen von Ihren
Geschäftspartnern und Mitarbeitern zu
aktualisieren, können Sie einen der 
von den Kreditinstituten angebotenen
IBAN-Konverter benutzen. Teilen Sie
die IBAN und BIC Ihrer eigenen Praxis
proaktiv an Ihre Geschäftspartner mit.
Denken Sie dabei auch daran, die Anga-
ben auf allen Kommunikationsmitteln
zu aktualisieren. Dazu zählen Ihre Brief-
köpfe, E-Mail-Signatur, Flyer, Broschü-
ren, Visitenkarten und die Internetprä-
senz. Holen Sie von Zahlungspflichtigen
die nötigen SEPA-Lastschriftmandate
ein und wandeln Sie bereits bestehende
Einzugsermächtigungen in entspre-
chende Lastschriftmandate um. Ver-
senden Sie Informationsschreiben an
Schuldner, in denen Sie sie über den 
anstehenden SEPA-Lastschrifteinzug
informieren.

Achtung!

Zur Umrechnung der bisherigen
Kontonummern und Bankleitzahlen in
IBAN und BIC finden sich im Internet
bereits zahlreiche Konvertierungspro-
gramme. Unter ihnen tummeln sich 
jedoch auch einige schwarze Schafe
unseriöser Anbieter, bei denen die 
Datensicherheit und die korrekte Kon-
vertierung nicht gewährleistet sind.
Nutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit 
lieber die Konvertierungsprogramme
Ihres Kreditinstituts oder der Deut-
schen Bundesbank.

Werden diese vorbereitenden Maß-
nahmen rechtzeitig umgesetzt und
eventuell durch einige Testläufe ab-
gesichert, können Praxisinhaber, Mit-
arbeiter und Patienten der SEPA-
Umstellung unbesorgt entgegenbli-
cken. Für einen reibungslosen Ablauf
des Finanzmanagements ist in diesem
Fall gesorgt. 7

>> UMSCHAU

Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

5Abb. 2: BIC – © Deutsche Bundesbank.

Abb. 2


